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49. JAHRGANG Nr. 12 1. DEZ. 1952
S A O L S ol 4 S B TS o A b ST A ¥,

DAS BRITISCHE UNTERSTUTZUNGSGESETZ VYON 1948

Von Dr. Emma Steiger. Zirich

Wenn man sich in England nach dem Armenwesen erkundigt, so erhilt man
von manchen Leuten die Antwort, dieses sei aufgehoben und erledigt. So stark
wird der Unterschied empfunden zwischen dem Armengesetz von 1930, dessen
Wurzeln ins 17. Jahrhundert reichen, und dem heute geltenden nationalen Unter-
stiitzungsgesetz. Auch wenn das Armenwesen natiirlich in den letzten Jahrzehnten
nicht mehr mit der Harte und den Millbrauchen verwaltet wurde, die wir aus
,,Oliver Twist** kennen, so hat seine Handhabung doch gerade in der Krisenzeit
der dreilliger Jahre von neuem die Emporung des Volkes entfacht. Diese richtete
sich nicht in erster Linie gegen die Armenhéuser, wo sie unseres Erachtens sehr
berechtigt war, sondern vor allem gegen den sogenannten ,,Means Test*, d. h. den
Nachweis des unzureichenden Einkommens aller unterstiitzungspflichtigen Ange-
horigen als Voraussetzung der Gewahrung der Unterstiitzung. Dabei bezog sich
die Unterstiitzungspflicht nur auf Ehegatten und Verwandte in auf- und abstei-
gender Linie, beim Ehemann auch auf die von der Frau in die Ehe gebrachten
Kinder, nicht dagegen auf Geschwister. Die Unterstiitzungspflicht scheint eben
in England, wie dhnlich auch in den Nordlindern, im Gegensatz zur Unterhalts-
pflicht gegeniiber den Kindern und dem Ehegatten nicht mehr im Volksbewul3t-
sein verankert zu sein, so dal} sie auch im Gesetz wegfallen muBlte.

In erster Linie versuchte man, durch die Einfiihrung der staatlichen Kinder-
zulagen, durch die nationale Versicherung und durch den nationalen Gesundheits-
dienst moglichst viele Leute von Unterstiitzung unabhéngig zu machen. Die trotz
dieser gro3en Sozialwerke Hilfsbediirftigen erhalten die nationale Unterstiitzung.
Ende 1950 wurde in 1,35 Millionen Fallen mit gegen 2 Millionen Personen wochent-
liche Unterstiitzungen ausbezahlt und iiberdies erfolgten 1950 1,5 Millionen ein-



malige Unterstiitzungsleistungen. Die relative Zahl der Unterstiitzten ist demnach
mindestens so groB3 wie in der Schweiz (ein genauer Vergleich ist nicht méglich,
weil nicht angegeben ist, auf wie viele Fille sich die einmaligen Unterstiitzungen
vertellen). Der groBle Unterschied liegt aber darin, daBl 769, der regelmaBig
Unterstiitzten nicht ganz zu Lasten der staatlichen Unterstiitzung fallen, sondern
von dieser nur einen Zuschull zu Versicherungsleistungen erhielten.

Die grofie Zahl der Unterstiitzten, bei der die Steigerung der Lebenskosten seit
1950 noch nicht beriicksichtigt wurde, hat verschiedene Ursachen. Einmal hat
England verhéltnisméafig sehr viele alte Leute, dann sind die Versicherungslei-
stungen, die aber diesen Sommer erhoht wurden, in vielen Féllen zu knapp be-
messen, um ohne anderes Einkommen davon leben zu kénnen, ferner komme es
nicht selten vor, dall gut verdienende erwachsene Kinder ihre Eltern nicht unter-
stiitzten, auch wenn diese deshalb zu ihrer Pension den MietzuschulB der Unter-
stiitzungsbehorde nachsuchen miiflten, und zuletzt spielt vielleicht doch auch eine
gewisse Rolle, dal man die Gesuchsteller und vor allem die alten unter ihnen von
den Unterstiitzungsbehorden mit viel Freundlichkeit und Riicksichtnahme be-
handelt. Sie erhalten z. B. auf Wunsch vom Postbiiro, wo sie ihre Altersrente
beziehen, ein einfaches Formular, das sie als Unterstiitzungsantrag dem Unter-
stiitzungsbiiro portofrei einschicken konnen, worauf der Beamte sie in ihrer
Wohnung aufsucht und dort, wo er zugleich Einblick in ihre Verhaltnisse gewinnt,
die ndheren Angaben erfragt. Trotz dieser Erleichterungen heillt es in einem Artikel
von Mr. Woodhouse in der Zeitschrift ,,Social Service'‘: ,,Die groBziigigeren
Ansitze der Unterstiitzung, die geinderte Haltung der Gesellschaft gegeniiber dem
Problem der Armut, die Riicksicht und Freundlichkeit, welche die Beamten der
Unterstiitzungsbehérde den ilteren Gesuchstellern entgegenbringen, all dies
konnte nicht verhindern, dafl das Gesuch um nationale Unterstiitzung als Kin-
gestéandnis einer Niederlage, als Senkung seiner Stellung und als ein Schlag fiir
den Stolz und die Unabhingigkeit empfunden wird.‘

Das Unterstiitzungsgesetz zerfallt in vier Teile, von denen der erste nur das
bisherige Armengesetz aufhebt. Der zweite regelt die nationale Unterstiitzung
durch die staatliche Behorde, der dritte die Aufgaben der Lokalbehdrden und der
vierte Verschiedenes. Zur Durchfiihrung der Unterstiitzung wurde eine nationale
Unterstiitzungsbehorde (National Assistance Board) geschaffen, welche dem Ver-
sicherungsministerium und durch dieses dem Parlament untersteht. Sie entwirft
die allgemeinen Richtlinien fir die Unterstiitzung, die vom Ministerium iiberpriift
und vom Parlament beschlossen werden miissen, und tuberwacht deren Durch-
fihrung. Die Entgegennahme, Priifung und Entscheidung von Unterstiitzungs-
gesuchen obliegt den ,,Area Offices*, deren es Ende 1950 318 mit gegen 900 un-
selbstindigen Filialen an kleineren Orten gab. Die Nationale Unterstiitzungs-
behirde kontrolliert die lokalen Amter mit Hilfe von 12 Regionalbiiros (Regional
Offices), die auch gemeinsame Angelegenheiten ihrer Region behandeln. Als Vor-
teil dieser zentralistischen Regelung wird angegeben, dall sie eine einheitliche
Praxis gewihrleiste und die staatlichen Beamten infolge besserer Auswahl und
Bezahlung im allgemeinen ein hoheres Niveau aufwiesen als viele Beamte der
Lokalbehorden. Begreiflicherweise sind die Beamten der Lokalbehorden zum Teil
gar nicht von den Vorteilen der neuen Organisation iiberzeugt, trotzdem sich die
Beamten der Area Offices bemiihen, mit ihnen gut zusammenzuarbeiten. Jedem
Area Office ist ein beratendes Komitee beigegeben, um ihm, wie es im Gesetz
heil3t, den Rat und die Hilfe von Personen mit Kenntnis der ortlichen Verhiltnisse



zu sichern. Es besteht aus Vertretern der Lokalbehérden und der lokalen Wohl-
fahrtsorganisationen, wie aus andern sozial interessierten Personlichkeiten und
behandelt die allgemeinen Fragen. Ein Unterkomitee befalit sich mit schwierigen
Einzelfallen, und zwar nicht nur, indem es diese diskutiert, sondern durch prak-
tisches Eingreifen seiner Mitglieder. Der Jahresbericht der nationalen Unter-
stiitzungsbehorde bringt eine ganze Reihe von Beispielen, wie eine schwierige
Situation durch den personlichen Einsatz eines solchen Komiteemitgliedes in
Ordnung gebracht werden konnte.

Die Beamten der Unterstiitzungsimter sind keine geschulten Sozialarbeiter,
doch verlange man von ihnen soziale Gesinnung und fiihre sie in ihre Aufgabe
ein. Diese wird mehr darin gesehen, dem hilfsbediirftigen Einwohner zu zahlen,
was ihm zusteht, als ihn fiirsorgerisch zu betreuen. Wer individuelle Fiirsorge
bendtige und diese auch nicht durch das Unterkomitee in ausreichender Weise
finden koénne, falle oft unter die Zustiandigkeit der Lokalbehérde oder werde einer
privaten Organisation, z. B. der Family Welfare Association oder einer Ehe-
beratungsstelle zugewiesen.

Die ordentlichen Unterstiitzungsansditze werden, ebenso wie der Lohn, die
Miete und die Rationen, auf die Woche berechnet und betragen seit Juni 1952
ohne Miete fiir ein Ehepaar 59, fiir eine allein oder als Haushaltsvorstand
lebende Einzelperson 35 und fiir im Haushalt lebende Angehdrige je nach Alter
11—31 Schilling. Fiir Blinde und bestimmte Tuberkulose liegen die Ansitze
hoher und in andern Fillen konnen besondere Bediirfnisse individuell beriick-
sichtigt werden. Eine arbeitsfihige Person darf zusammen mit dem Lohn fiir
allfallige Teilarbeit nicht mehr erhalten, als sie bei voller Erwerbstatigkeit ver-
dienen kénnte. Staatliche Versicherungsleistungen werden voll, einige andere
Einnahmen, wie z.B. Zahlungen von Krankenkassen, Gewerkschaften oder
Arbeitgebern, nur zum Teil angerechnet. Auch der Kapitalwert des eigenen
Hauses, in dem der Gesuchsteller lebt, Kriegsanleihen (war savings) bis zur
Hohe von 375 £ und anderes Kapital bis zu 75 £ fallen auller Betracht und erst
bei einem Kapitalbesitz von 400 und mehr Pfund soll in der Regel keine Unter-
stiitzung gewdhrt werden. Fiir die Miete wird besonders bezahlt, und zwar in der
Regel die tatsichliche Miete, die der Unterstiitzte zu zahlen hat. Darin sind auch
die lokalen Steuern, die sogenannten Rates, eingeschlossen, da sie der dafiir ver-
antwortliche Hauseigentiimer zusammen mit der Miete erhebt. In der Weg-
leitung heiflt es aber, dal eine hohe Miete nur bis zu dem Betrag gezahlt wird,
der vom Unterstiitzungsamt auf Empfehlung des beratenden Komitees als ver-
niinftig angesehen wird. Nach dieser Vorschrift wird in London meist 1314
Schilling beriicksichtigt. Die Wohnungsbehérde richtet sich nach diesem Ansatz
und verlangt auch in den neuen Alterswohnungen, deren Kosten damit keines-
wegs verzinst werden konnen, von ihren Altersrentnern nur soviel Miete.

Das von mir in London besichtigte Area Office ist in einer alten Turnhalle
untergebracht. Im vorderen Teil, in dem man links eintritt, befinden sich Banke
fiir gegen 100 Personen, doch sei jetzt nur am Freitag, dem iblichen Zahltag,
GroB3betrieb, wahrend bei meinem Besuch nur wenige Leute vorsprachen. Sie
wurden von einer Beamtin hinter einem Tisch in aller Offentlichkeit abgehort.
Der leitende Beamte erkliarte dann aber, es handle sich dabei nur um eine vor-
laufige Befragung oder unwichtige Mitteilungen. Die genauen Angaben fiir die
Unterstiitzungskarte wiirden in einer der danebenstehenden, durch eine Art
spanische Wand abgeschlossenen Kabinen erhoben, in denen alle Besprechungen



intimeren Charakters stattfinden. Hinter den Kabinen stehen samtliche Karto-
thekkisten mit den Unterstiitzungskarten. Rechts sitzt der Beamte (Senior
Officer), der auf Grund der durch die Besprechung festgelegten Verhiltnisse den
Unterstiitzungsansatz bestimmt. Daneben beim Ausgang befindet sich in einem
abgeschlossenen Raum mit Schalter der Kassabeamte, der gleich auszahlt. Die
regelmaflige Unterstiitzung kann aber auch, ebenso wie die Pensionen, mit Hilfe
einer Art Checkbuch beim Postbiiro bezogen werden. So wurde die Arbeit in einer
Notunterkunft, deren Verhiltnisse natiirlich nicht verallgemeinert werden diirfen,
recht praktisch eingerichtet. Nur der leitende Beamte hat hinter der Turnhalle
ein eigenes Biiro. Wenn der Gesuchsteller mit dem Entscheid des Amtes nicht
einverstanden ist, so kann er dagegen beim zustdndigen Appellationsgericht Ein-
sprache erheben. Dieses Appellationsrecht bringt den Charakter der Unterstiitzung
als Rechtsanspruch besonders deutlich zum Ausdruck. In der Mehrzahl der iiber
9000 Appellationen wurde der Entscheid der Behorde bestitigt, in 2236 der
Ansatz erhoht, in 6 Fillen aber herabgesetzt.

Abgesehen von der Schaffung von Arbeitserziehungsanstalten (Re-establish-
ment Centres) und Unterkunftsgelegenheiten (Reception Centres) fiir Personen
ohne festen Wohnsitz obliegt die Sorge fiir Heime den Lokalbehorden, deren
Pflichten im 3. Teil des Unterstiitzungsgesetzes geregelt sind. Man darf dabei
aber nicht an liandliche Gemeindebehorden in unserem Sinne denken, denn
zustindig sind die County und die ihnen gleichgestellten County Boroughs, meist
Stadte von 100 000 und mehr Einwohnern. Diese Lokalbehérden sind verpflichtet :

a) Heime zu beschaffen fiir Personen, die wegen ihres Alters, ihrer Gebrech-
lichkeit oder aus irgendeinem andern Grunde Pflege und Fiirsorge benétigen,
die sie nicht in anderer Weise erhalten kénnen. Kinderheime gehéren nicht
dazu, weil die Lokalbehorden nach dem Kinderschutzgesetz von 1948 ver-
pflichtet sind, fiir heimbediirftige Kinder zu sorgen.

b) fiir voriibergehende Unterkunft von Personen zu sorgen, die ihrer dringend
bediirfen, sei das Bediirfnis unter Umstéinden entstanden, die verniinftiger-
weise nicht vorausgesehen werden konnten, oder unter andern, von der
Behorde im einzelnen Fall zu bestimmenden Griinden.

Zur Erfillung dieser Aufgaben stehen den Lokalbehérden einmal die alten
Armenhduser zur Verfiigung, auch wenn sie heute nicht mehr so genannt werden.
Es sind dies meist GroBanstalten mit hunderten oder gar iiber 1000 Insassen. Sie
bilden eine Welt fiir sich, die heute aber nicht mehr von der Umwelt abgeschlossen
ist, indem verhiltnismaBig ristige Insassen freien Ausgang haben und Besuche
tiglich zugelassen werden. Ich habe diesmal nur eine solche Anstalt in Redhill,
Kent, gesehen, doch erkliarte mir ein Beamter des Londoner Wohlfahrtsdienstes,
dall die Londoner Anstalten dieser Art auch nicht viel anders aussidhen. Als
Hauptgebiude steht in einem schénen Park, in dem auf zahlreichen Bianken viele
Insassen herumsitzen und z. T. mit ihren Besuchen plaudern, ein von aullen nicht
iibel aussehender Backsteinbau. Kommt man aber in das Haus, so vergehen
einem die Illusionen, trotzdem der Leiter einen sehr guten Eindruck machte und
offensichtlich bemiiht ist, die Anstalt so rasch wie moglich zu einer menschen-
wiirdigen Unterkunft umzugestalten. Dazu gehért manches, was ich von mir aus
niemals bemerkt hitte, denn welcher Schweizer kime auf den Gedanken, das
Anstreichen der Backsteinmauern (innen, wohlverstanden) nicht als Selbstver-



stindlichkeit, sondern als fortschrittliche Neuerung zu betrachten? Noch gibt
es in diesem und andern Hiusern eine ganze Anzahl von Schlafsilen, in denen
nichts als zwei Reihen von je neun Betten mit je einem Stuhl, aber weder ein
Bild an der Wand noch ein Zeichen der Bewohnung durch Individuen zu sehen
ist. Einige dieser Sile werden fir senile oder sonst pflegebediirftige Insassen ver-
wendet. Es wurden aber in den letzten Jahren manche Schlafsile in etwas kleinere
Réaume unterteilt. In einem Waschraum fiir 70 Manner befanden sich 15 Wasch-
becken. Einige Wohnraume sind ebenfalls unfreundlich, einige fiir Frauen neu
hergerichtete machen dagegen einen freundlichen Eindruck, indem sich an den
Winden einige Bilder befinden und die meisten der frither iiblichen Holzlehn-
stithle durch neue Polstersessel ersetzt worden sind.

Die Insassen in diesem Haupthaus und andern dhnlichen Anstalten sind
hauptséchlich chronisch kranke oder gebrechliche éltere Personen, die geistig
und charakterlich unter dem Durchschnitt stehen, weil man gemeinschaftsfihige
und kultivierte Leute immer mehr in kleineren Spezialheimen unterbringt. Es
sahen denn auch vor allem die Médnner recht unordentlich aus, trotzdem erklart
wurde, dall man ihre Anziige lingstens alle Monate zur chemischen Reinigung
gabe. Die Anziige zum Wechseln werden nicht in Schranken, sondern in einer
Art Garderobe aufbewahrt. Fiir ihre personlichen Effekten verfiigen die Insassen
nur iiber ein kleines Késtchen in ihrem Wohnraum. Das Pflegepersonal, meist
geschulte Pfleger und Pflegerinnen, wohnt aullerhalb der Anstalt und arbeitet,
wie in allen Spitdlern, nach der 48-Stundenwoche. Die Insassen sind nicht alle
unterstiitzungsbediirftig, doch konnen die wenigsten die vollen Selbstkosten von
beinahe 3 £ wochentlich aufbringen. Fiir die andern kommt teils die Lokalbehorde
und teils die staatliche Unterstiitzungsbehorde auf, die den Mittellosen auch ein
Taschengeld zukommen laBt.

Die Verpflegung ist recht abwechslungsreich und gehaltvoll. Zum Friihstiick
gibt es, wie in England allgemein iiblich, immer noch entweder Porridge oder ein
Ei oder gebackenen Speck oder etwas dergleichen, zur Hauptmahlzeit am Mittag
neben Fleisch oder Fisch, Kartoffeln und Gemiise eine Siillspeise. Das Haupt-
abendessen bildet der Tee mit nahrhafter Beigabe, doch wird am Abend nochmal
ein Getrank mit Biskuit verabreicht. Weniger befriedigend ist der grofle Saal, in
dem das Essen von den nicht Bettlagerigen eingenommen wird. Die Verpflegung
in den andern besichtigten Heimen ist dhnlich.

Ein Nebengebiude wird als Notunterkunft fiir obdachlose Frauen mait ihren
Kindern verwendet, die in kleinen Zimmern, in denen sich nicht viel mehr als
einige Bettstellen befinden, und mit einem eigenen kleinen Herd oft Monate lang
in primitiver Weise selbstindig Haushalt fithren. Thre Manner nimmt man nicht
auf, sondern verweist sie auf die Unterkunft in einer Arbeiterherberge. In London
sah ich eine originelle solche Unterkunft fiir Obdachlose, in die auch die Manner
Aufnahme finden. Sie ist in einem alten Hotel direkt am Hyde Park untergebracht,
das allerdings ziemlich heruntergekommen aussieht. Es hat aber den groflen Vor-
teil, daB fiir 1—3 Familien ein Badezimmer zur Verfiigung steht und die Ménner
leicht zur Arbeit gehen und die Miitter mit ihren Kleinen sich im Park aufhalten
konnen. Hier haben die Leute, die manchmal 6—18 Monate auf eine Wohnung
warten miissen, ihre eigenen Mébel aufgestellt und einige sich ganz nett eingerich-
tet. Gekocht und gegessen wird zentral und es steht den Kindern auch ein aller-
dings weder fiir das Auge noch den Geruchsinn verlockendes Spielzimmer zur
Verfiigung. Fiir Erwachsene werden, denn es fehlt den Leuten ja nur an einer
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Unterkunft, tiglich 4 Schilling, fiir das 1. Kind 1 Schilling, fiir das nichste 9 und
jedes weitere 6 Penny verlangt. Die Leiterinnen machten einen sehr netten Ein-
druck, die Hausarbeit wird zu einem groflen Teil von den Pensionéren geleistet.

Ordentliche und vertrigliche alte Leute, die nicht besonders pflegebediirftig
sind, finden sich heute nur noch ausnahmsweise in den alten Massenanstalten.
Einmal wird ihnen durch die ausgebaute Altersfiirsorge (vor allem die Alters-
wohnungen, den Einsatz der Hauspflege und die Verteilung von Mahlzeiten)
erleichtert, bis ins achte oder gar neunte Jahrzehnt selbstéindig zu haushalten?).
Wer aber infolge von Altersschwiche oder Gebrechlichkeit dazu nicht imstande
ist, findet, soweit die Platze ausreichen, Aufnahme in den kleinen Altersheimen,
die in den letzten Jahren durch die Lokalbehorden neu geschaffen wurden. Es gab
schon friither vereinzelte Altersheime, die von gemeinniitzigen Organisationen
betrieben wurden, aber meist einen Pensionspreis verlangten, den véllig mittel-
lose Personen nicht bezahlen konnten. Nach der heutigen Auffassung haben aber
auch die Altersrentner, die iiber keinerlei andere Einnahmen verfiigen, das
Anrecht auf eine Umgebung, in der sich auch ein differenzierterer Mensch wohl
fiihlen kann.

Auf dem Lande werden die kleinen Altersheime meist in alten Herrschafts-
héusern eingerichtet, die von ihren fritheren Eigentiimern nicht mehr betrieben
werden konnen. Das von mir besichtigte Heim dieser Art in Blindly Heath, Kent,
nimmt 22 alte Frauen auf, von denen die meisten eine Auslese netter Leute aus
der geschilderten Pflegeanstalt bildeten. Der Wohlfahrtsbeamte in Redhill ent-
scheidet iiber ihre Aufnahme, doch werden sie nicht einfach eingewiesen, sondern
man schickt sie zuerst zu einer Besichtigung ins Heim, damit sie selbst entschei-
den koénnen, ob sie dorthin wollen, und auch die Leiterin sich ein Bild dariiber
machen kann, ob sie in die Gemeinschaft passen. Das hiibsche, alte aber gut
eingerichtete Haus liegt in einem wunderschénen Garten. Die netten Schlaf-
zimmer mit flieBendem Wasser konnten aus architektonischen Griinden nicht unter-
teilt werden, weshalb sich darin drei, vier und sogar fiinf Betten befinden, woran
die Pensionidre aber keinen AnstoB nihmen. Ein Schlafzimmer fiir Leute, die
nicht treppauf gehen konnen, liegt im ErdgeschoB8. Im Wohnzimmer stehen, mit
Sicht auf den Televisionsapparat, bequeme Polstersessel und auch in andern
Réumen und auf der Terrasse 1a3t sich gemiitlich sitzen. Die Leiterin fiihrt das
Heim bewuBt nach dem Muster eines guten Privathauses. Sie hat pflegerische
Erfahrung, ist aber keine diplomierte Krankenschwester, die nach ihrer Meinung
immer die Neigung héitten, einem Heim Spitalcharakter zu geben. Drei Ange-
stellte wohnen im Haus und vier von auswirts arbeiten halbtagsweise. Auch die
Pensionire helfen etwas im Haushalt mit. Sie bezahlen mit ihrer Pension abziig-
lich des ihnen zustehenden Taschengeldes. Solche mit noch andern Einnahmen
miissen je nach deren Hohe mehr bis héchstens die Selbstkosten des Heimes
bezahlen. Die Leiterin sorgt in anregender Weise fiir Beschiftigung und Unter-
haltung. Der Ertrag hiibscher Handarbeiten wird fiir den ,,Comfort fund‘ ver-
wendet, aus dem Auslagen bestritten werden, fiir welche die Behorde nicht auf-
kommt, wie z. B. Ausfliige und die Television. Der Leiterin steht eine Hauskom-
mission zur Seite, die ihr aber offenbar viel Freiheit 1it. Thr EKifer und ihre
Freude an der Ausgestaltung dieses schonen Heimes sind deshalb sehr begreif-
lich.

1) Niaheres dariiber in der Schweiz, Zeitschrift fiir Gemeinniitzigkeit, 1953, Heft 1/2,
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In London hat die Lokalbehorde in den letzten Jahren einige Altersheime
in Verbindung mit neuen Wohnkolonien gebaut. Ich habe zwei solche besichtigt,
die es an praktischer und geschmackvoller Einrichtung mit den schénsten schwei-
zerischen Heimen aufnehmen koénnen. Sie nehmen bis rund 90 Personen auf und
tragen deshalb nicht den familienhaften Charakter des geschilderten Kleinheimes.
Trotzdem machen sie nicht den Eindruck eines GroBbetriebes, weil sich die
Pensionire auf eine ganze Anzahl von Wohnzimmer und die da und dort in den
Giangen angebrachten bequemen Sitzplitze verteilen. Uberdies gibt es ein Biblio-
thekzimmer und einen Raum fiir Naharbeiten und Handfertigkeit. Die neuen
Heime haben vorwiegend Einer- oder Zweierzimmer mit hiibschen Holzbetten
und Kommoden. Diese Hauser machen tiberhaupt einen sehr gepflegten Eindruck
und verfiigen z. B. liber guten Wandschmuck. Die Leiterinnen sind vielseitig
ausgebildet und gut gestellt, zeigte mir die eine doch ihre schone Vierzimmer-
wohnung. Auf mein erstauntes Gesicht iber diese Platzverschwendung meinte
sie, das sei doch auch ihr Heim und sie miisse neben Wohn-, EB- und Schlafzim-
mer auch iiber ein Gastzimmer verfiigen, um einen Gast zu sich einladen zu
konnen. Das Personal wohnt auch hier nur z. T. im Haus. Zu Veranstaltungen in
diesen Heimen werden etwa auch die alten Leute aus der Umgebung eingeladen.
Das Londoner Wohlfahrtskomitee verfiigt aber nur iiber 24 eigene kleine Alters-
heime mit zusammen 1000 Betten, wiahrend in den neun groflen Anstalten fiir
fiirsorge- und pflegebediirftige Personen noch 6600 Insassen untergebracht sind.
Man spricht zwar auch von diesen als von Heimen und Pensioniren, was aber
meines Erachtens ihrem Charakter nicht ganz entspricht.

Das Unterstiitzungsgesetz schreibt vor, dal jedermann, der ein Heim fiir
alte oder invalide Personen fiihrt, dieses registrieren lassen mul}. Die zustdndige
Lokalbehorde kann dies verweigern, wenn die vorgesehene Leitung oder eine der
Angestellten nicht geeignet erscheinen, das vorgesehene Haus den Anforderungen
nicht geniigt oder der Betrieb nicht alle Erleichterungen vorsieht, die fiir diese
Art Leute notig sind. Zuwiderhandelnden wird erhebliche BuBle und im Wider-
holungsfall sogar Gefingnis angedroht. Eine andere Mallnahme zur Hebung des
Niveaus der Heime besteht in Schulungskursen fiir Leiterinnen, die vom National-
komitee fiir Altershilfe organisiert und vom Ministerium empfohlen werden.

Im vierten Teil des Unterstiitzungsgesetzes, in dem auch die Registrierung
der Heime geregelt ist, finden sich allerlei verschiedene Vorschriften, von denen
wir nur wenige erwahnen wollen. Die Lokalbehorden werden ausdriicklich ver-
pflichtet, Fiirsorgeesnrichtungen fiir blinde, taubstumme und erheblich gebrechliche
Personen zu schaffen, wihrend die Schulheime fir infirme Kinder zur Zustdndig-
keit der Erziehungsbehorden gehoren. Das Gesetz versteht unter den Fiirsorge-
pflichten die Aufklirung iiber die vorhandenen Hilfsmoglichkeiten, die Schulung
Gebrechlicher in der Uberwindung ihrer Behinderung, die Schaffung von Werk-
statten und Wohnheimen, die Arbeitsbeschaffung, die Mithilfe bei der Verwertung
ihrer Produkte und die Freizeithilfe und sieht die Registrierung der in Betracht
fallenden Infirmen vor. Die Lokalbehorde kann fir die Infirmenhilfe auch frei-
willige Organisationen heranziehen und ferner solche unterstiitzen, die alten
Leuten Mahlzeiten bringen oder zu ihrer Unterhaltung und Beschiftigung bei-
tragen, wie es vor allem durch die Altersklubs geschieht. Die Unterstiitzungs-
behorde verwaltet die beitragsfreien Alterspensionen, auf welche nicht versicherte
Leute vom 70. Altersjahr an im Bedarfsfalle Anspruch haben. Ihre Zahl geht
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standig zuriick, betrug aber Ende 1950 doch noch iiber 400 000 Personen, von
denen rund ein Viertel zusdtzliche Unterstiitzung erhielten.

Im ganzen ist wohl zu sagen, dal} eine fortschrittliche schweizerische Armen-
pilege auch vom neuen englischen Unterstiitzungswesen nicht viel zu lernen hat,
es sei denn den guten Willen, Riickstande so schnell wie méglich aufzuholen, wie
er am eindriicklichsten in dem gewaltigen Unterschied zwischen einer alten
Massenanstalt und den geschilderten und andern neuen Kleinheimen zum Aus-
druck kommt. Die grollen sozialen Leistungen des modernen England liegen auf
andern Gebieten, wobel neben dem staatlichen Gesundheitsdienst und dem Ver-
sicherungswesen auch die freiwillige Arbeit unvermindert grolle Bedeutung hat.

Hauptquellen (neben Besprechungen und Besichtigungen): National Assistance Act,
1948; The National Assistance Amendment Regulations, 1952; Report of the National
Assistance Board for the Year 1950,

Seit 40 Jahren sind die stillen Helfer unserer
PRO JUVENTUTE am Werk.

Sie helfen bei zahlreichen Ge-
legenheiten und haben schon
in Tausenden von Fillen
Armengendssigkeit vermie-
den. Neben der Einzelfirsorge
hat PRO JUVENTUTE
immer auch die vorbeugende
Jugendhilfe geférdert und
durch unablissige Aufklirung
zut Erkenntnis beigetragen,
dall Vorbeugen schmerzloser
und billiger ist als heilen, Da-
fir sei ihr auch an dieser
Stelle gedankt. Wer ahmt
wohl jene tessinische Ge-
meinde nach, die im Dezem-
ber ihre gesamte Post, sogar
die Steuerzettel mit den ver-
séhnlich und freundlich wit-
kenden PRO JUVENTUTE
-Marken frankiert ?




	Das Britische Unterstützungsgesetz von 1948

